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Geschätzte Sarleinsbacherinnen 
und Sarleinsbacher,

das ehrgeizige Ziel, die wesentlichsten Bauarbeiten 
für die Neugestaltung des Marktplatzes während der 
Ferienzeit über die Bühne zu bringen, konnte erreicht 
werden. Dieses Ziel konnte nur deswegen erreicht 
werden, weil alle beteiligten Firmen ihr Bestes gege-
ben haben und mit voller Kraft 
und Ausdauer gearbeitet haben. 
Ein besonderer Dank gilt auch 
den Gemeindearbeitern für das 
Engagement und ihren vorbildli-
chen Einsatz.

Ganz wichtig ist uns auch der 
Dank an die Marktbewohner, den 
Gastronomiebetrieben, den son-
stigen Gewerbetreibenden und 
an den von den Verkehrsbehinde-
rungen betroffenen Bewohnern in 
der Schulstraße für das Verständ-
nis und die geduldig ertragenen 
Einschränkungen.

Was wird sich am Marktplatz 
für die Autofahrer verändern?

In den letzten Tagen wurde der 
Platz vor dem Gemeindeamt 
durch die Aufstellung von Sitz-
würfeln strukturiert. Die vorgesehen Behältnisse für 
Grünpflanzen und Blumen und die Abgrenzung für 
den geplanten Schanigarten werden erst im Frühjahr 
aufgestellt.
Am Platz vor der Dreifaltigkeitssäule stehen auch 
in Zukunft 3 Halteplätze für kurze Erledigungen  
(Bäckerei, Gemeindeamt, Banken, usw.) zur Verfü-

gung. Mit diesen Halteplätzen (zusätzlich zu den 
Kurzparkplätzen auf der Raika-Seite) möchten 
wir viel Frequenz für die kurzen Erledigungen am 
Marktplatz erreichen.
Auf der rechten Seite des Rathauses (vor dem 
Stiegenaufgang zum Sitzungssaal) wird ein 
Behindertenparkplatz eingerichtet. Bitte beach-
ten!

Die etwas verbreiterte Fahr-
bahn entlang des Gasthauses 
Reiter ist als Ausweiche bei 
Gegenverkehr vorgesehen 
und sollte / darf daher nicht 
als Parkplatz verwendet wer-
den.

Die Kurzparkplätze entlang 
der Friedhofmauer sind als 
Längsparkplätze angelegt, die 
erlaubte Parkdauer beträgt so 
wie bisher 90 Minuten.

Ein wesentliches Ziel für 
die Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit für die Fuß-
gänger (besonders für die 
Schüler) war die Schaffung 
einer durchgehenden Geh-
wegverbindung zwischen 
dem Marktplatz und der 

Schulstraße. Es ist daher zu beachten, dass der Geh-
steig entlang des Kriegerdenkmals und des Pfarr-
hofes als solcher auch benutzbar bleiben muss. Wir 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Halten 
und Parken am Gehsteig auf der gesamten Länge 
zwischen Rathaus und Pfarrheim verboten ist. Wei-
ters wird klar gestellt, dass das Halten und Parken 

Neugestaltung Marktplatz

FLOHMARKT3. SPENDEN-

Der Reinerlös wird für die Instandhaltung der Spielplätze verwendet!

5. Okt. 2019
07:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Stocksportzentrum Sarleinsbach

Sachspenden können am 4. Oktober 
von 8 - 18 Uhr angeliefert werden.

Folgende Waren werden gesucht / verkauft:
Bilder, Bücher, Geschirr, Raritäten, Spielsachen, Sportgeräte, 

Baby/Kinderkleidung, Kleinmöbel, Haushalts- und Gartengeräte, 
Werkzeug, Elektrogeräte, Schi...

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt - Essen und Getränke, Kaffee und Kuchen!

 Veranstalter: Marktgemeinde Sarleinsbach - Gemeinderat
Information: Gemeindeamt Sarleinsbach, 07283 8255

Nicht verkaufte Waren werden einem karitativen Zweck gespendet (ORA Hilfsorganisation).

Informationen zur 
Nationalratswahl am 

29. Sept. 2019

Wahllokale Sarleinsbach:
Wahlsprengel I: 
Sitzungssaal Rathhaus
Wahlsprengel II: 
Gemeindeamt Sarleinsbach
Wahlzeit: 7:30 bis 13:00 Uhr

Wahllokal Atzesberg:
Bauhof Ohnerstorf
Wahlzeit: 8:00 bis 12:00 Uhr

Wahlkarten
Sollte es Ihnen am Wahlsonntag, 
29. September 2019 nicht mög-
lich sein persönlich Ihre Stimme 
für die NR-Wahl 2019 in einem 
Wahllokal abzugeben, können 
Sie eine Wahlkarte beantragen: 
 persönlich (bis Freitag, 27. 
September 2019 - 12 Uhr!)
 schriftlich (bis Mittwoch, 25. 
September 2019): z.B. mit der 
Antragskarte in der zugeschick-
ten amtlichen Wahlinformation
 Online: über die Internetseite 
www.wahlkartenantrag.at können 
Sie bis 25.09.2019 rund um die 
Uhr Ihre Wahlkarte beantragen.

Grünschnitt- und 
Strauchschnittplatz 
in Innerhötzendorf

In der Kompostanlage Scha-
ringer in Innerhötzendorf kann 
Grünschnitt (Laub, Gras) und 
Strauchschniitt (Äste bis 5 cm 
Durchmesser) getrennt angelie-
fert werden.
Um dieses Material verwerten zu 
können und damit keine Schä-
den an den Maschinen entstehen, 
dürfen sich darin keine Steine, 
Fremdkörper, Baumstöcke, Alt-
holz, Gartenzaun... befinden!

Spielplatz - Aufruf 
zur Vernunft

Gerade in letzter Zeit müssen wir 
immer wieder feststellen, dass der 
Kinderspielplatz in der Stadlgasse 
zweckentfremdet bzw. unachtsam 
benutzt wird. Natürlich freuen wir 
uns über eine rege Benützung des 
Spielplatzes und über fröhliche 
Stunden unserer Kinder in einer 
kindgerecht gestalteten Umge-
bung.
Im Sinne der Sicherheit für unsere 
Jüngsten ersuchen wir eindring-
lich, dass am Gelände des Spiel-
platzes keine Verletzungsgefahren 
durch zerbrochene Glasflaschen 
und dergleichen oder unhygie-
nische Verhältnisse durch weg-
geworfene Zigarettenstummel 

entstehen. Auch wenn der Platz 
von Mitarbeitern der Gemeinde 
und von den Arcus-Mitarbei-
tern regelmäßig kontrolliert und 
gesäubert wird, ist eine lücken-
lose Überwachung nicht möglich. 
Oder anders gefragt: wünschen 
wir uns einen Spielplatz, an dem 
sich unsere Kinder austoben und 
Spaß haben können, oder einen, 
der von einem Scheriff und einer 
Kamera überwacht wird?
Daher ersuchen wir auch die 
Eltern, Großeltern und sonstigen 
Begleitpersonen um ein wach-
sames Auge zum Schutz unse-
rer Kinder und um die Courage, 
zuwiderhandelnde Personen auf 
die durch das Fehlverhalten Ein-
zelner entstehenden Gefahren 
anzusprechen.

Erste-Hilfe-Kurs
Die Gesunde Gemeinde ver-
anstaltet einen 16-stündigen 
Erste-Hilfe-Kurs im Oktober in 
Sarleinsbach. Information: Sabine 
Stallberger, 0699/81204397
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im Kreuzungsbereich bei der Einmündung des 
Gollnerweges ebenfalls verboten ist.

In diesem Zusammenhang wird festgehalten, 
dass der Zugangsbereich zum öffentlichen WC 
unterhalb des Musikheimes eine Gehsteigflä-
che ist und auch hier das Halten und Parken 
verboten ist. Diese Fläche muss unbedingt frei-
gehalten werden, weil nur so eine gefahrlose 
Benützung für die Fußgänger, Rollstuhlfahrer 
und mit Kinderwägen möglich ist.
Die zuständige Polizeiinspektion ist in Kennt-
nis dieser Amtlichen Mitteilung und wurde 

ersucht, bis Oktober 2019 eine Übergangsfrist 
zu gewähren. Fest steht, dass nach diesem 
Zeitpunkt bei Nichtbeachtung der verordne-
ten Einschränkungen mit Strafmandaten vor-
gegangen wird.
Wir ersuchen um Verständnis für diese Maß-
nahmen zur Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit und rufen in Erinnerung, dass im 
direkten Nahbereich des Marktplatzes in der 
Schulstraße (auch hinter dem Gasthaus Jell), 
im Mesnerhof und in der Stadlgasse eine 
große Anzahl an (Dauer)Parkplätzen zur Ver-
fügung stehen.

Marktplatz – ein Platz für Begegnun-
gen und gemütliches Beisammensein

Ein großer Wunsch der Bevölkerung ist 
seit langer Zeit, dass neben der Straßen-
sanierung eine  – wenn auch kleine – 
Zone, die nicht für den Fahrzeugverkehr 
bestimmt ist, geschaffen wird. Daher 
wird der Platz zwischen dem Rathaus 
und dem Gemeindeamt für die Fußgänger 
und für ein ungezwungenes Beisammen-
sein, mit und ohne Bewirtung, reserviert. 
Das Gemüsestandl am Freitag hat hier 

ebenso Platz wie verschiedenste Dar-
bietungen, Infostände, usw.
Der neu gestaltete Marktplatz sollte 
sich als komfortabler Platz für kirch-
liche Veranstaltungen, Feste und 
Feiern von Vereinen, Musikkonzerte 
und sonstige Aufführungen, Agape 
bei Hochzeiten, usw. eignen. Der 
Marktplatz erfüllt dann die Funktion 
am Besten, wenn hier Geselligkeit 
gepflegt wird. Und darauf freuen wir 
uns.
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Öffentliche Halte- und Parkmöglichkeiten 

Halteplatz am Marktplatz
Kurzparkzone Friedhofsmauer
Parkplätze Schulstraße und hinter GH Jell
Parkplatz Mesnerhof
Parkplatz Stadlgasse (großer Parkplatz)
Kurzparkzone Stadlgasse (neben Riepl)
Kurzparkzone Marktplatz (Raika-Seite)
Parkplatz Musikheim (bis 3 Std.)
Parkplatz Bräugasse (Jetschgo)
Parkplatz Kindergarten

Foto: Marktgemeinde Sarleinsbach
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